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Die Pandemie geht ins dritte Jahr und mit ihr die Arbeit an
den entscheidenden Stellen der Pandemiebekämpfung. Neben dem
medizinischen Personal in den Praxen und Kliniken kommt den
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  des  Kreisgesundheitsamtes
dabei  eine  Schlüsselrolle  zu.  Impfungen  und
Kontaktnachverfolgungen gelten als wichtigste Instrumente im
Kampf  gegen  Covid-19.  Für  beides  stehen  die  Teams  der
Gesundheitsämter auch im Kreis Unna – erfolgreich. Diese Teams
brauchen  angesichts  der  laufenden  Infektionswelle  und
aggressiverer  Virus-Varianten  wie  Omikron  Verstärkung.

„Bislang konnten wir aus der eigenen Verwaltung, durch die
Mithilfe der Bundewehr und die Unterstützung aus einzelnen
Kommunen  immer  wieder  für  Entlastung  sorgen.“,  erläutert
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Landrat  Mario  Löhr.  „Das  hat  großartig  funktioniert  und
verdient großen Respekt vor der einzelnen Leistung, stößt aber
nach  zwei  Jahren  klar  an  seine  Grenzen“,  so  der
Verwaltungschef weiter. Insbesondere sieht er die Arbeit der
Kernverwaltung und die Erfüllung der Pflichtaufgaben dauerhaft
gefährdet.

Der Kreis Unna will deshalb verstärkt auf Unterstützung von
außen  zugreifen.  Neben  den  bislang  schon  zusätzlich
eingestellten Kräften, den Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen
und Pensionären aus Verwaltung und Polizeidienst spricht der
Kreis  Unna  jetzt  auch  Studierende  in  den  beginnenden
Semesterferien  und  Menschen  mit  kaufmännischem  oder
medizinischem  Hintergrund  an.  Der  Kreis  setzt  dabei  auf
Ganztags- oder Teilzeitkräfte, die zunächst für drei bis vier
Monate  einspringen.  Gesucht  wird  für  die  Kernbereiche  der
Pandemiebekämpfung  in  den  Impfstellen  und  bei  der
Kontaktnachverfolgung.  Interessierte  werden  in  eingespielte
und motivierte Teams integriert und zuvor speziell geschult.

Interessenten  werden  in  einem  vereinfachten  Verfahren
telefonisch  über  die  genauen  Konditionen,  wie  Bezahlung,
Einsatzzeiten und Befristung informiert und können sich mit
ihren  Daten  und  einem  kurzen  Lebenslauf  zum  persönlichen
Gespräch anmelden. Die Kontaktdaten werden auf der Homepage
der Kreisverwaltung unter www.kreis-unna.de bereitgestellt. PK
l PKU

Neuer  Corona-Erlass  des
Landes:  Quarantäne-  und
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Isolationsdauer angepasst
In den Bund-Länder-Beratungen ist es
beschlossen worden und jetzt hat das
NRW-Gesundheitsministerium  die
Gesundheitsämter  per  Erlass
aufgefordert,  die  neuen
Quarantäneregeln umzusetzen. Das ist
nötig, weil Experten durch Omikron
mit höheren Inzidenzen rechnen und
somit  auch  mit  vermehrtem
Personalausfall  in  der  kritischen
Infrastruktur  wie  Krankenhäusern,
Kraftwerken  oder  Behörden.  Daher
sind ausgewogene Absonderungsregelungen erforderlich, so das
Land.

„Im  Kern  ist  vorgesehen,  Verkürzungen  der  Quarantäne  und
Isolation  sowie  Ausnahmen  von  der  Quarantänepflicht  für
Personen  abhängig  vom  vollständigen  Impfschutz  durch  die
Auffrischungsimpfung  und  für  vergleichbare  Gruppen  (frisch
Geimpfte und Genesene) umzusetzen“, so heißt es im Erlass. Der
Erlass ist ab sofort gültig.

Blick auf die Regeln
Die Isolation können Infizierte früher beenden. Nach 7 Tagen
können sie mit einem negativen PCR-Test oder Schnelltest von
einer zertifizierten Stelle entlassen werden. Gleiches gilt
für Kontaktpersonen in Quarantäne. Ohne negativen Test endet
die  Quarantäne  nach  10  Tagen.  Eine  unterschiedliche
Betrachtung  bei  Virusvarianten  erfolgt  nicht  mehr.

Zwei Sonderregeln gibt es: Für Beschäftigte, die sich mit
Corona infiziert haben und in Krankenhäusern, in der Pflege
und  ähnlichen  Einrichtungen  arbeiten,  gilt,  dass  sie
zusätzlich 48 Stunden symptomfrei sein müssen. Dann können
auch  sie  nach  7  Tagen  mit  negativen  PCR-Testergebnis  die
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Quarantäne verlassen. Die zweite Sonderregel gilt für Schüler
und Jugendliche in Kita und Schule: Sind sie Kontaktperson, so
endet  die  Quarantäne  bereits  nach  5  Tagen  mit  negativem
Testergebnis.

Geboosterte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne
Wer  seine  Booster-Impfung  bereits  hatte,  muss  als
Kontaktperson nicht in Quarantäne. Auch wer frisch doppelt
geimpft, geimpft genesen oder frisch genesen ist, ist von der
Pflicht  befreit.  „Frisch“  bedeutet  in  dem  Fall,  dass  die
Impfung bzw. Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt.

Regeln für Personen in Quarantäne
Die  Regelung  wird  auch  bei  Personen  umgesetzt,  die  sich
derzeit in Quarantäne befinden. Die Kreisverwaltung reagiert
mit  einer  Allgemeinverfügung  auf  die  neuen  Änderungen.  So
können  Personen,  die  sich  seit  10  Tagen  oder  länger  in
Quarantäne befinden, diese beenden. Ein Nachweis wird nicht
mehr  benötigt.  Für  alle,  die  sich  derzeit  in  Quarantäne
befinden, gelten abweichend von den bestehenden Anordnungen
die genannten, neuen Quarantäneregeln.

Die Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung, mit der die neuen
Regeln  umgesetzt  werden,  ist  unter  www.kreis-unna.de  zu
finden. PK | PKU

Besuch  des  Hallenbads  wird
für  geboosterte  Personen
einfacher
Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung NRW wird der Eintritt
in die GSW Bäder und Sauna ab Donnerstag, 13. Januar, für
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geboosterte Personen erleichtert. Die zusätzliche Testpflicht
in Bereichen, in denen 2G-Plus gilt, entfällt für immunisierte
Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung
(gemäß  Bundesrecht)  entweder  über  eine  Auffrischungsimpfung
verfügen oder in den letzten drei Monaten von einer Infektion
genesen  sind  und  dies  per  App  oder  Impfnachweis  darlegen
können.  Die  Ausnahme  gilt  unmittelbar  ab  Erhalt  der
Auffrischungsimpfung.

Für Personen ohne Auffrischungsimpfung gilt weiterhin die 2G-
Plus  Vorschrift,  wonach  der  Zutritt  ist  nur  noch  für
vollständig immunisierte Personen möglich ist, die zusätzlich
ein negatives Testergebnis (max. 24 Std. alter Schnelltest
bzw. max. 48 Std. alter PCR-Test) vorlegen können.

Die GSW werden keine Selbsttests unter Aufsicht durch das
Kassenpersonal  durchführen  lassen.  Alle  Gäste,  die  der
Testpflicht  unterliegen,  werden  gebeten,  weiterhin  das
Ergebnis einer zertifizierten Teststelle vorzulegen.

 

Land  NRW  ändert  zum  13.
Januar  seine
Coronaschutzverordnung:  Hier
die  neuen  Regelungen  im
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Überblick
Das Land NRW hat aktuell seine Coronaschutzverordnung zum 13.
Januar 2022 geändert. Die wichtigsten Neuregelungen, die bis
zum 7. Februar gelten im Überblick

Schutz der kritischen Infrastruktur
Der Expertenrat der Bundesregierung hat dringend vor einer
Gefährdung der kritischen Infrastruktur durch eine Vielzahl
von  Personalausfällen  (Infektionen  und  Quarantäne)  gewarnt.
Dies wird damit als Ziel der Verordnung auch klar benannt.
Neben der beschlossenen Anpassung der Quarantäneregelungen ist
dafür  vor  allem  die  Begrenzung  der  Gesamt-Infektionszahlen
erforderlich,  weshalb  die  Gesamtinzidenz  neben  der
Hospitalisierungsinzidenz  wieder  ein  wesentlicher  Indikator
für  die  Erforderlichkeit  der  Schutzmaßnahmen  wird.  Der
Automatismus  von  Anpassungen  von  Schutzmaßnahmen  bei
Veränderungen  der  Hospitalisierungsinzidenz  entfällt
folgerichtig.

2Gplus in der Gastronomie
Die  Zugangsbeschränkung  auf  immunisierte  Personen,  die
zusätzlich über einen aktuellen Test verfügen müssen, galt
bislang bei der Sportausübung in Innenräumen, in Schwimmbädern
und bei Wellnessangeboten. Ab dem 13. Januar 2022 gilt die
Regel darüber hinaus auch in der Gastronomie, sofern sich die
Nutzung nicht auf das bloße Abholen von Speisen und Getränken
beschränkt.  Hier  müssen  auch  immunisierte  Personen  daher
zukünftig  zusätzlich  einen  aktuellen,  negativen
Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit
sich führen.

Ausnahme  von  der  Testpflicht  für
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geboosterte oder genesene Personen
Die  zusätzliche  Testpflicht  in  Bereichen,  in  denen  2Gplus
gilt, entfällt für immunisierte Personen, die zusätzlich zur
vollständigen Grundimmunisierung (gemäß Bundesrecht) entweder
über eine Auffrischungsimpfung verfügen oder in den letzten
drei Monaten von einer Infektion genesen sind. Die Ausnahme
gilt für alle Anwendungsbereiche von 2Gplus, also auch etwa
für den Sport in Innenräumen. Sie gilt unmittelbar ab Erhalt
der Auffrischungsimpfung.

Testungen vor Ort
An Orten, an denen ein Test für den Zutritt nötig ist (also
bei  3G  und  bei  2Gplus),  kann  statt  der  Vorlage  eines
Testnachweises einer offiziellen Teststelle auch vor Ort beim
Zutritt ein beaufsichtigter Selbsttest durchgeführt werden –
so etwa beim Zutritt eines Fitnessstudios unter der Aufsicht
des Empfangspersonals oder bei der Sportausübung unter der
Aufsicht des Trainers/Übungsleiters.

Dieser beaufsichtigte Selbsttest berechtigt ausschließlich zum
Zutritt zum konkreten Angebot. Es kann von der Aufsichtsperson
kein  Testnachweis  ausgestellt  werden,  mit  dem  auch  andere
Einrichtungen besucht werden könnten. Das können weiterhin nur
die  offiziellen  Teststellen.  Ob  und  in  welcher  Form  eine
Testung  vor  Ort  angeboten  wird,  entscheidet  der  jeweilige
Betreiber der Einrichtung.

Maskenpflicht
Wegen der deutlich höheren Infektiosität der Omikron-Variante
werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert und die
Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken ausgeweitet.
Dies  betrifft  insbesondere  die  Wiedereinführung  der
Maskenpflicht  in  Warteschlangen  im  Freien  und  bei
Veranstaltungen und Versammlungen, sofern für sie keine 3G-
oder 2G-Zugangsregelung gilt.



Vereinheitlichung bei Großveranstaltungen
Bisher galt schon die Zuschauerobergrenze von 750 Personen für
Großveranstaltungen. Dies gilt künftig einheitlich auch für
überregionale Veranstaltungen wie Fußballspiele etc.

Regelungen zum Umgang mit Quarantäne
Bis  Anfang  nächster  Woche  ist  mit  der  Anpassung  der  RKI-
Empfehlungen  zum  Kontaktpersonenmanagement  zu  rechnen.
Hierdurch  werden  unter  anderem  im  Bereich  Quarantäne
bundeseinheitliche  Maßstäbe  zum  Umgang  mit  geimpften,
genesenen und geboosterten Personen gesetzt. Die Anpassung der
Test-  und  Quarantäneverordnung  des  Landes  erfolgt  im
Anschluss.

Ab 10. Januar: Besuchstopp im
Hellmig-Krankenhaus  in  Kamen
und  in  der  Klinik  am  Park
Lünen
Aufgrund  der  aktuellen  Ausbreitung  der  Omikronvariante  hat
sich  das  Klinikum  Westfalen  für  einen  kurzfristigen
Besuchsstopp  in  seinen  vier  Krankenhäusern  entschieden.
Patientenbesuche sind ab dem 10. Januar 2022 bis auf Weiteres
nicht  mehr  möglich.  Diese  Regelung  gilt  für  das
Knappschaftskrankenhaus Dortmund, das Knappschaftskrankenhaus
Lütgendortmund, die Klinik am Park Lünen und das Hellmig-
Krankenhaus Kamen.

Besondere  Regelungen  gelten  für  die  Intensiv-  und  die
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Coronastation,  die  Geburtshilfe  sowie  für  die  Begleitung
Sterbender. Ausnahmen vom Besuchsverbot sind nur aufgrund der
Entscheidung des behandelnden Arztes sowie unter Vorlage eines
gültigen Testnachweises möglich (Bürgertestung/Schnelltestung
gilt für 24 Stunden, ein PCR-Test für 48 Stunden).

Damit  Patienten  ihre  Lieben  trotzdem  sehen  und  mit  ihnen
sprechen können, gibt es das Angebot eines digitalen Besuchs-
Services.  Das  Klinikum  Westfalen  stellt  Patienten  dafür
jeweils ein frisch desinfiziertes I-Pad und einen Kopfhörer
mit  Hygieneüberzug  zur  Verfügung.  Damit  auch  Ältere  und
Menschen, die nicht so technikaffin sind, den Service nutzen
können, leistet eine Mitarbeiterin des Hauses Unterstützung.

Darüber hinaus gibt es einen digitalen Grußkartenservice, der
über die Homepage www.klinikum-westfalen.de verfügbar ist.

„Gerade  im  Krankenhaus  ist  die  Wahrscheinlichkeit  einer
Ansteckung  durch  enge  persönliche  Kontakte  besonders  hoch.
Dies betrifft Patienten, Angehörige und Besucher, aber auch
das Krankenhauspersonal“, erklärt das Klinikum Westfalen.

Der  Impfbus  kommt  nach
Bergkamen
Eine gute Nachricht für Impfwillige: Der Impfbus des Kreises
Unna macht in Kürze in Bergkamen Station. Am kommenden Montag,
10. Januar, hält er in der Zeit von 13 – 17 Uhr vor dem
Jobcenter in der Louise-Schröder-Str. 12.

Bitte beachten: Um Wartezeiten zu vermeiden, ist auch bei
diesem  mobilen  Impfangebot  eine  vorherige  Terminbuchung
notwendig.  Verimpft  werden  die  Impfstoffe  der  Hersteller
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BioNTech/Pfizer und Moderna. Es besteht keine Wahlmöglichkeit.

Eine Terminreservierung ist über die Webseite des Kreises Unna
möglich. Dort gibt es zusätzlich umfassende Informationen rund
um das Thema Impfen.

Babyschwimmen  im  Hellmig-
Krankenhaus
Neue Babyschwimmkurse für Kinder, die von Januar bis März 2021
oder  von  Juni  bis  August  2021  geboren  sind,  bietet  die
Elternschule im Hellmig Krankenhaus ab Montag, 10. Januar, an.
Die Kurse finden im Schwimmbad von „Isomed Reha Kamen“ statt
und bieten eine spielerische Gewöhnung an das Wasser.

Das Babyschwimmen hat sich längst als Entwicklungsförderung
etabliert.  Neue  Bewegungsanreize  im  Wasser  und  gemeinsame
Spiele  und  Spaß  für  Eltern  und  Kinder  fördern  zudem  das
Wohlbefinden des Kindes.
Anmeldungen nimmt Marianne Künstle in der Elternschule montags
bis freitags von 8 bis 13 Uhr unter Tel.: 0231 922-1252 oder
per E-Mail an Elternschule@klinikum-westfalen.de entgegen. Die
Kurse laufen über acht Wochen, die Teilnahme kostet 72 Euro.

Coronavirus:  62-jähriger
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Bergkamener gestorben
Seit demm 23. Dezember 2021 sind der Gesundheitsbehörde des
Kreises Unna über die Feiertage 188 neue Fälle (in Bergkamen
19) und fünf weitere Todesfälle gemeldet worden. Verstorben
sind eine 90-jährige Frau aus Unna am 24. Dezember, ein 94-
jähriger Mann aus Lünen am 27. Dezember, eine 86-jährige Frau
aus Lünen am 18.Dezember, eine 96-jährige Frau aus Lünen am
26. Dezember und ein 62-jähriger Mann aus Bergkamen am 27.
Dezember.

25.234  Personen  gelten  als  wieder  genesen.  Die  Zahl  der
aktuell infizierten Personen liegt bei 1.914. Aktuell befinden
sich 55 Patienten in stationärer Behandlung.

Inzidenz
Der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert
Koch-Institut  veröffentlicht.  Er  liegt  aktuell  bei  161,1
(Stand: 27. Dezember 2021).

Ab Dienstag gilt 2G-Plus im
Hallenbad Bergkamen sowie in
den anderen Bädern und Sauna
der GSW
Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung NRW wird der Eintritt
in  die  GSW  Bäder  und  Sauna  ab  Dienstag,  den  28.12.2021
mithilfe der 2G-Plus Vorschrift geregelt. Zutritt ist nur noch
für  vollständig  immunisierte  Personen  möglich.  Ab  dem
28.12.2021 ist zusätzlich ein negatives Testergebnis (max. 24
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Std.  alter  Schnelltest  bzw.  max.  48  Std.  alter  PCR-Test)
erforderlich.

Ausnahmen:

Schulpflichtige  Kinder  und  Jugendliche  bis
einschließlich  15  Jahren  gelten  aufgrund  der
Schultestungen  als  immunisiert.  Vom  28.12.21  bis
16.01.22 gilt dies ausnahmsweise auch für 16- und 17-
Jährige.  In  der  Zeit  vom  27.  Dezember  2021  bis
einschließlich  9.  Januar  2022  (NRW-Schulferien)
benötigen Schüler und Jugendliche bis einschließlich 17
Jahren  jedoch  ebenfalls  einen  negativen  Testnachweis.
15-  bis  17-jährige  müssen  einen  entsprechenden
Schülerausweis  vorlegen.
Für Jugendliche ab 16 Jahren gilt 2G-Plus, sofern sie
keine  Schüler  mehr  sind  (sich  z.B.  in  einem
Ausbildungsverhältnis  befinden).
Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines
Coronatests  getesteten  Personen  gleichgestellt  und
müssen daher keinen gesonderten Testnachweis vorlegen.
Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht
impfen lassen können, gilt 3G. In diesem Fall ist ein
ärztliches Attest (nicht älter als 6 Wochen) sowie ein
offizieller, negativer Schnelltest (nicht älter als 24
Stunden) oder ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48
Stunden) an der Kasse beim Bäderpersonal vorzulegen.

 

Maskenpflicht gilt im Innenbereich bis zur Umkleidekabine.

Wir empfehlen weiterhin, auf Abstand und Hygiene zu achten.

Weitere Infos finden Sie unter www.gsw-freizeit.de

http://www.gsw-freizeit.de


Boostern  jetzt  schon  nach
drei Monaten möglich – neue
Coronaschutzverordnung ab 28.
Dezember
Die Landesregierung setzt die Empfehlung der STIKO um und hat
in  einem  Erlass  den  Abstand  zwischen  zweiter  und  dritter
Impfung  neu  geregelt.  Ab  sofort  sind  im  Rahmen  der
Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-
Westfalen  Auffrischungsimpfungen  für  Personen  ab  18  Jahren
drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich.

Ziel ist es, so die Landesregierung in einer Mitteilung, durch
den  verkürzten  Impfabstand  mehr  Menschen  eine  schnelle
Auffrischungsimpfung  zu  ermöglichen,  somit  schwere  Verläufe
von COVID-19 zu verhindern und die Übertragung insbesondere
der sich ausbreitenden Omikron-Variante zu einzudämmen.

Außerdem hat das Land die Coronaschutzverordnung aktualisiert.
Die Änderungen treten am 28. Dezember in Kraft.

Die NRW-Landesregierung setzt die Beschlüsse der Bund-Länder-
Beratungen zur notwendigen Kontaktreduzierung und Eindämmung
der  Pandemie  in  Nordrhein-Westfalen  um.  Dazu  hat  sie  die
Coronaschutzverordnung entsprechend angepasst.

Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick:

Reduzierung von Kontakten auch für Immunisierte

private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich von
Geimpften  und  Genesenen  nur  noch  mit  maximal  zehn
Personen (allerdings ohne Begrenzung auf eine bestimmte
Zahl von Hausständen) erlaubt
Kinder  bis  zur  Vollendung  des  13.  Lebensjahres  sind
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hiervon ausgenommen.
Sobald  eine  ungeimpfte  Person  teilnimmt,  gelten  die
strengeren  Bestimmungen  fort  und  neben  dem  eigenen
Hausstand dürfen nur noch zwei Personen eines weiteren
Hausstands teilnehmen.

Großveranstaltungen ohne Zuschauer

Überregionale Großveranstaltungen können damit nur noch
ohne Zuschauer stattfinden.
Bei anderen Veranstaltungen gelten Kapazitätsgrenzen und
eine Höchstzahl von 750 Zuschauern.

Maskenpflichten und 2G+-Regel für den Freizeitbereich

Bei der Sportausübung in Innenräumen, in Schwimmbädern
und bei Wellnessangeboten können keine Masken getragen
werden  –  hier  müssen  immunisierte  Personen  daher
zukünftig  zusätzlich  einen  aktuellen,  negativen
Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist,
mit sich führen.

Weitere  Beschlüsse  der  Bund-Länder-Beratungen  wie  etwa  die
Schließung von Discotheken und Clubs oder das Feuerwerksverbot
waren in Nordrhein-Westfalen bereits umgesetzt.

Die  wichtigen  AHA+L-Standards  im  Alltag  bleiben  für  alle
Menschen,  unabhängig  von  ihrem  Impfstatus,  von  großer
Bedeutung.  Insbesondere  die  Weihnachtsfeiertage  sollten
verantwortungsbewusst  begangen  werden.  Neben  einer
eigenverantwortlichen Begrenzung der Kontakte, der Einhaltung
der Hygienemaßnahmen und regelmäßigem Lüften sollte im Vorfeld
von  Zusammenkünften  auch  ein  freiwilliger  Schnelltest
durchgeführt  werden.



Coronavirus:  Zwei  weitere
Todesfälle und 244 Infizierte
in Bergkamen.
Heute sind der Gesundheitsbehörde des Kreises Unna 148 neue
Fälle und vier weitere Todesfälle gemeldet worden.

Verstorben  ist  ein  93  Jahre  alter  Mann  aus  Werne  am  17.
Dezember, eine 86-jährige Frau aus Bergkamen am 16. Dezember,
ein 70 Jahre alter Mann aus Bergkamen am 23. Dezember und ein
85-jähriger  Mann  aus  Holzwickede  am  14.  Dezember.  Beide
Personen  aus  Bergkamen  hatten  den  Status  „ungeimpft“,  die
beiden anderen hatten den Status „geimpft“.

24.819  Personen  gelten  als  wieder  genesen.  Die  Zahl  der
aktuell infizierten Personen liegt bei 2.146, in Bergkamen bei
244.  Aktuell  befinden  sich  54  Patienten  in  stationärer
Behandlung.

Inzidenz

Der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Robert
Koch-Institut  veröffentlicht.  Er  liegt  aktuell  bei  194,9
(Stand: 23. Dezember 2021).
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